


Vorwort: 
 
 

In den letzten Jahren ist der KVM 
( Kraftverkehrsmeister ) eine immer beliebtere  
Weiterbildung für Berufskraftfahrer geworden. 
Dieses Buch, ist der Anfang zu einem großem  
Fachbuch, um Sie auf die Prüfung Optimal  
vorzubereiten und Sie in Ihrem Unterricht  
zu unterstützen. 
Die Buchreihe der geprüfte Meister für Kraftver 
kehr wird von Dozenten erstellt, welche aktiv in  
den Unterricht eingebunden sind, somit haben  
Sie immer die Garantie auf dem Aktuellem  
Stand zu sein. 
Sie werden in diesem Buch mit vielen Gesetzten  
konfrontiert sein, wir empfehlen Ihnen daher  
Gesetzes Texte auf der Seite: 
www.gesetze-im-internet.de nachzuschlagen. 
Auch das EULex ist eine sehr gute Quelle. 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dieses  
Buch lediglich eine Unterstützung ist 
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1.1 

Überprüfen und Sicherstellen des  

Verkehrs- Betriebssicheren- und  

Arbeitssicheren Zustands 

 

In diesem Kapitel beschäftigen wir uns damit, was 
ist ein KFZ (Kraftfahrzeug) und wie überprüfen Sie 
den Zustand des KFZ und Stellen einen Reibungs-
losen Ablauf sicher. 

Das hört sich zuerst einmal ganz einfach an, doch 
falsch gedacht!  

 

Um es richtig zu machen, fangen wir von der Pike 
auf an: 

 

Also schauen wir erstmal was ist ein Kraftfahrzeug 
in Deutschland und wie kann ich es in Betrieb neh-
men, welche Möglichkeiten hierzu gibt es. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Was ist ein KFZ im Rechtlichen Sinn und wie wird es 
definiert? 

 

 

Auszug aus dem Gesetz 

��������������������������������69* 

���� �$OV�.UDIWIDKU]HXJH�LP�6LQQH�GLHVHV�*HVHW]HV�
JHOWHQ�/DQGIDKU]HXJH��GLH�GXUFK�0DVFKLQHQNUDIW�EH�
ZHJW�ZHUGHQ��RKQH�DQ�%DKQJOHLVH�JHEXQGHQ�]X�VHLQ 

 
Das SVG (Straßenverkehrsgesetzt) wird hier sehr  
genau! 

Damit ein KFZ, ein KFZ in Deutschland ist müssen  
3 Bedingungen erfüllt sein. 

 

Es muss: 

��(LQ�/DQGIDKU]HXJ�VHLQ 

��'XUFK�0DVFKLQHQNUDIW�EHZHJW� 
���ZHUGHQ 

��'DUI�QLFKW�JOHLVJHEXQGHQ�VHLQ 

 

Um es hier kurz und Schmerzlos zu machen, ein Fahrrad 
z.B. kann also kein KFZ sein, da es nur eine Bedingung 
erfüllt. 

das SVG wird aber noch genauer den es liefert auch 
gleich mit was kein KFZ sein kann! 

 

 



 

 

 

����.HLQH�.UDIWIDKU]HXJH�LP�6LQQH�GLHVHV�*HVHW]HV�
VLQG� /DQGIDKU]HXJH�� GLH� GXUFK�0XVNHONUDIW� IRUWEH�
ZHJW� ZHUGHQ� XQG� PLW� HLQHP� HOHNWURPRWRULVFKHQ�
+LOIVDQWULHE� PLW� HLQHU� 1HQQGDXHUOHLVWXQJ� YRQ�
K|FKVWHQV������N:�DXVJHVWDWWHW�VLQG��GHVVHQ�8QWHU�
VW�W]XQJ�VLFK�PLW�]XQHKPHQGHU�)DKU]HXJJHVFKZLQGLJ�
NHLW�SURJUHVVLY�YHUULQJHUW�XQG 

 

�� 

EHLP�(UUHLFKHQ�HLQHU�*HVFKZLQGLJNHLW�YRQ����NP�K�RGHU�
IU�KHU� 

���ZHQQ�GHU�)DKUHU�LP�7UHWHQ�HLQKlOW� 

 

 

Wir fassen also zusammen, wird ein Landfahrzeug 
durch u.a. Muskelkraft bewegt kann es kein KFZ 
sein. 

 

Da wir jetzt geklärt haben, was ein KFZ ist, 

 müssen wir jetzt noch Wissen wie und unter wel-
chen Voraussetzungen ein KFZ in Betrieb genom-
men werden kann. 

 

 

 



 

 

 

Das Gesetzt sagt hier eindeutig: 

Å8P�HLQ�)DKU]HXJ�LQ�%HWULHE�]X�VHW]HQ��PXVV�HV�YRQ�
der zuständigen Behörde zugelassen werden. Dies 
erfolgt durch Zuteilung eines amtlichen Kennzei-
FKHQV�EHL�9RUOLHJHQ�HLQHU�%HWULHEVHUODXEQLV�´ 

 
Doch was genau ist die Betriebserlaubnis und Wie  
bekommt ein KFZ diese? 

Genau das klären wir nun auf den nächsten Seiten. 
Um diese Frage beantworten zu können müssen 
wir uns erstmal darüber im Klaren seien, dass wir 
zwischen der Nationalen und Internationalen  
Gesetzgebung unterscheiden müssen. 

So gibt es die Möglichkeit eine Betriebserlaubnis 
nach deutschem Recht zu bekommen und / oder 
nach EU-Recht. 
Auf den nächsten Seiten behandeln wir die  
Unterschiede und welche Betriebserlaubnis für  
welchen Zweck gedacht ist. 
 
Nach Nationalen Recht regeln §20 StVZO, §22 
StVZO welche Arten von Betriebserlaubnissen es 
gibt, sowie in diversen Verweisen auf geltende EU-
Richtlinien. 
 
 
 
 



 

 

 
Vom Grunde her kann man erstmal zwischen  
3 Betriebserlaubnissen unterscheiden: 

 
- Allgemeine Betriebserlaubnis ( ABE )  
- Einzelgenehmigung  
- EG-Typengenehmigung 

 
Die ABE sowie die EG-Typengenehmigung können 
für Fahrzeuge sowie für einzelne Bauteile erteilt 
werden, Sie haben es hier vielleicht schon geahnt, 
Ja es ist genau die ABE, die von der Polizei bei Kon-
trollen verlangt wird, wenn Sie Ihr KFZ Baulich ver-
ändern / Tunen. 
Seit dem Inkrafttreten der Fahrzeugzulassungsver-
ordnung im Jahr 2007 ist die Erteilung der Betriebs-
erlaubnis nicht mehr Teil des Zulassungsverfah-
rens, sondern wird getrennt behandelt. 

Das bedeutet, dass die Betriebserlaubnis auch vor 
der Nutzung des Fahrzeugs erteilt werden kann. 

Die Einführung der EG-Fahrzeugverordnung (EG-
FEV) im Jahr 2009 brachte eine Änderung des Ver-
fahrens zur Erlangung der Betriebserlaubnis für be-
stimmte Fahrzeugklassen mit sich.  
Um erstmalig zum Verkehr zugelassen zu werden, 
müssen Fahrzeuge entweder einem genehmigten 
Typ entsprechen oder eine Einzelgenehmigung  
erhalten. 
 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

1.1.1 Die ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) 
nach Nationalen Recht 

 
ABE ist die Abkürzung für die Allgemeine Be-
triebserlaubnis. Hierbei handelt es sich um eine er-
forderliche Erlaubnis, über die serienmäßige Fahr-
zeuge und Fahrzuegteile verfügen müssen, damit 
sie im Straßenverkehr genutzt werden können. Um 
eine ABE zu erhalten, benötigt ein Fahrzeug eine 
Zulassungsbescheinigung oder den Kfz-Schein. In 
den Dokumenten finden sich die notwendigen An-
gaben für die Prüfung. Dazu gehören differenzierte 
Informationen zum Fahrzeug. Wie groß ist der 
Hubraum? Über wie viele Sitzplätze verfügt das 
Fahrzeug? Wie ist die Schlüsselnummer? 
Änderungen, die an dem Fahrzeug vorgenommen 
und durch den TÜV geprüft werden, sind ebenfalls 
in den Dokumenten zu finden. Wenn ein Fahrzeu-
ginhaber jedoch Änderungen vornimmt, die keine 
Prüfung durch den TÜV erhalten und dadurch 
nicht auf dem Kfz-Schein eingetragen werden, sor-
gen diese dafür, dass die ABE entzogen wird. 
bzw. diese erlischt.  
In diesem Fällen darf das KFZ nicht mehr, im  
öffentlichem Verkehr bewegt werden. 
Weiter erlischt in den meisten Fällen auch der  
Versicherungsschutz für das KFZ bzw. die  
Versicherungsgesellschaft wird Leistungsfrei, d.h. 
dennoch nicht das die Haftpflicht an den  
geschädigten nicht leistet vielmehr müssen Sie mit 
Regressansprüchen rechnen. 



 

 

Wichtige Punkte zur allgemeinen Betriebserlaub-
nis (ABE) 

x Erteilung: Kann an Hersteller, Beauftragte 

oder Händler erteilt werden. Kriterien hän-

gen vom Produktionsort des Fahrzeugs ab. 

x Zuständige Behörde: In Deutschland ent-

scheidet das Kraftfahrtbundesamt über An-

träge auf ABE. 

x Anforderungen: Antragssteller müssen 

vollständige Unterlagen einreichen und be-

stimmte Spezifikationen erfüllen. 

x Fahrzeugbrief: Inhaber der ABE muss für 

jedes Fahrzeug einen Fahrzeugbrief ausstel-

len. Dieser enthält relevante Fahrzeugdaten. 

x  

Erlöschen der Betriebserlaubnis 

Die allgemeine Betriebserlaubnis kann erlöschen, 
wenn: 

x Eine festgesetzte Frist abläuft. 

x Ein Widerruf vom Kraftfahrtbundesamt er-

folgt, z.B. bei Verstößen oder fehlender Ver-

kehrssicherheit. 

x Der genehmigte Fahrzeugtyp den Vorschrif-

ten nicht mehr entspricht 
x  

 
 



 

 

Nachprüfung und Pflichten 

Das Kraftfahrtbundesamt hat das Recht, die Einhal-
tung der mit der ABE verbundenen Pflichten jeder-
zeit zu überprüfen. Im Falle eines Pflichtverstoßes 
trägt der Inhaber der ABE die Kosten für die Nach-
prüfung. 

 

Im Grunde ist die ABE eine Typen Genehmigung 
für Serienreifen Fahrzeuge und Bauteile einer Bau-
reihe. 

Im Gesetzt heißt es: 

 

���� $OOJHPHLQH�%HWULHEVHUODXEQLV�I�U�7\SHQ 

 

����)�U�UHLKHQZHLVH�]X�IHUWLJHQGH�RGHU�JHIHU�
WLJWH� )DKU]HXJH� NDQQ� GLH� %HWULHEVHUODXEQLV�
GHP�+HUVWHOOHU� QDFK� HLQHU� DXI� VHLQH�.RVWHQ�
YRUJHQRPPHQHQ� 3U�IXQJ� DOOJHPHLQ� HUWHLOW�
ZHUGHQ��$OOJHPHLQH�%HWULHEVHUODXEQLV���ZHQQ�
HU�GLH�*HZlKU�I�U�]XYHUOlVVLJH�$XV�EXQJ�GHU�
GDGXUFK� YHUOLHKHQHQ� %HIXJQLVVH� ELHWHW�� %HL�
+HUVWHOOXQJ� HLQHV�)DKU]HXJW\SV� GXUFK�PHK�
UHUH�%HWHLOLJWH�NDQQ�GLH�$OOJHPHLQH�%HWULHEV�
HUODXEQLV� GLHVHQ� JHPHLQVDP� HUWHLOW� ZHUGHQ��
)�U� GLH� )DKU]HXJH�� GLH� DX�HUKDOE� GHV� *HO�
WXQJVEHUHLFKV�GLHVHU�9HURUGQXQJ�KHUJHVWHOOW�
ZRUGHQ�VLQG��NDQQ�GLH�$OOJHPHLQH�%HWULHEVHU�
ODXEQLV�HUWHLOW�ZHUGHQ 

 



 

 

 

�� 

GHP� +HUVWHOOHU� RGHU� VHLQHP� %HDXIWUDJWHQ�� ZHQQ�
GLH�)DKU]HXJH� LQ� HLQHP�6WDDW� KHUJHVWHOOW�ZRUGHQ�
VLQG��LQ�GHP�GHU�9HUWUDJ�]XU�*U�QGXQJ�GHU�(XURSl�
LVFKHQ�:LUWVFKDIWVJHPHLQVFKDIW�RGHU�GDV�$ENRP�
PHQ��EHU�GHQ�(XURSlLVFKHQ�:LUWVFKDIWVUDXP�JLOW� 

�� 

GHP�%HDXIWUDJWHQ�GHV�+HUVWHOOHUV��ZHQQ�GLH�)DKU�
]HXJH�]ZDU�LQ�HLQHP�6WDDW�KHUJHVWHOOW�ZRUGHQ�VLQG��
LQ� GHP� GHU� 9HUWUDJ� ]XU� *U�QGXQJ� GHU� (XURSlL�
VFKHQ�:LUWVFKDIWVJHPHLQVFKDIW�RGHU�GDV�$ENRP�
PHQ� �EHU� GHQ� (XURSlLVFKHQ� :LUWVFKDIWVUDXP�
QLFKW�JLOW��VLH�DEHU� LQ�GHQ�*HOWXQJVEHUHLFK�GLHVHU�
9HURUGQXQJ� DXV� HLQHP� 6WDDW� HLQJHI�KUW� ZRUGHQ�
VLQG��LQ�GHP�GHU�9HUWUDJ�]XU�*U�QGXQJ�GHU�(XURSl�
LVFKHQ�:LUWVFKDIWVJHPHLQVFKDIW�RGHU�GDV�$ENRP�
PHQ��EHU�GHQ�(XURSlLVFKHQ�:LUWVFKDIWVUDXP�JLOW� 

�� 

LQ�GHQ�DQGHUHQ�)lOOHQ�GHP�+lQGOHU��GHU�VHLQH�%H�
UHFKWLJXQJ�]XP�DOOHLQLJHQ�9HUWULHE�GHU�)DKU]HXJH�
LP�*HOWXQJVEHUHLFK�GLHVHU�9HURUGQXQJ�QDFKZHLVW� 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

����hEHU�GHQ�$QWUDJ�DXI�(UWHLOXQJ�GHU�$OO�
JHPHLQHQ�%HWULHEVHUODXEQLV�HQWVFKHLGHW�GDV�
.UDIWIDKUW�%XQGHVDPW�� 'DV� .UDIWIDKUW�%XQ�
GHVDPW� NDQQ� HLQHQ� DPWOLFK� DQHUNDQQWHQ�
6DFKYHUVWlQGLJHQ� I�U� GHQ� .UDIWIDKU]HXJYHU�
NHKU�RGHU� HLQH� DQGHUH�6WHOOH�PLW� GHU�%HJXW�
DFKWXQJ� EHDXIWUDJHQ�� (V� EHVWLPPW�� ZHOFKH�
8QWHUODJHQ�I�U�GHQ�$QWUDJ�EHL]XEULQJHQ�VLQG� 

��D��8PIDVVW�GHU�$QWUDJ�DXI�(UWHLOXQJ�HLQHU�
$OOJHPHLQHQ�%HWULHEVHUODXEQLV�DXFK�GLH�*H�
QHKPLJXQJ� I�U� HLQH� ZDKOZHLVH�$XVU�VWXQJ��
VR�NDQQ�GDV�.UDIWIDKUW�%XQGHVDPW�DXI�$QWUDJ�
LQ� GLH�$OOJHPHLQH�%HWULHEVHUODXEQLV� DXIQHK�
PHQ��ZHOFKH�7HLOH�DXFK�QDFKWUlJOLFK�DQ��RGHU�
HLQJHEDXW�ZHUGHQ�G�UIHQ�������$EVDW]���1XP�
PHU���%XFKVWDEH�E�XQG�1XPPHU����������$E�
VDW]���LVW�DQ]XZHQGHQ� 

 

§22 StVZO besagt somit nichts anderes als das der 
Hersteller auf eigene Kosten eine Prüfung zu veran-
lassen hat, das Kraftfahrtbundesamt die Prüfende 
Behörde ist und unter welchen Voraussetzungen 
ein KFZ-Zugelassen werden kann, wenn es nicht 
unter diese Verordnung fällt. 

Weiter wird unter Absatz 2a klargestellt das An-
bauteile, die erst später an das KFZ angebaut wer-
den oder Ausrüstungsteile, beim LKW z.B. Lade-
kran oder BDF Aufnahme schon mit in die ABE auf-
genommen werden können ohne das es später für 
das Bauteil einer separaten ABE bedarf.In diesem 
Fall kann das Anbauteil nur mit genau diesem 
Fahrzeugtyp verwendet werden ! 



 

 

Die Einzelgenehmigung  

 

Die Einzelgenehmigung ist die behördliche Bestäti-
gung, dass ein Fahrzeug den relevanten Bauvor-
schriften entspricht. Sie ermöglicht es beispiels-
weise, dass Prototypen oder speziell angefertigte 
Fahrzeuge eine Straßenzulassung erhalten können.  

Ein Beispiel sind, amerikanische Trucks, die in der 
Regel die Voraussetzungen für eine EG-Typenge-
nehmigung nicht erfüllen, hauptsächlich aufgrund 
unterschiedlicher technischer Standards, etwa bei 
der Beleuchtung.  

Um eine Einzelgenehmigung für solche Fahrzeuge 
zu erhalten, müssen sie entsprechend umgerüstet 
werden, so dass sie den gesetzlichen Bestimmun-
gen der EU oder der deutschen Straßenverkehrszu-
lassungsordnung entsprechen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die 
Einzelgenehmigung eine entscheidende Rolle bei 
der Zulassung von Fahrzeugen spielt, die nicht un-
ter die regulären Typgenehmigungen fallen, und 
dass sie sicherstellt, dass diese Fahrzeuge dennoch 
gemäß den geltenden Vorschriften am Straßenver-
kehr teilnehmen können. 

 

 

 

 


